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Vorlagenummer: BV/12284/26 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Rahmen der 
Sozialfondsrichtlinie 

Datum: 12.01.2026 
Federführung: 05-1 - Strategische Führungsunterstützung 
Organzuständigkeit: RAT 
 
Beratungsfolge 
 

Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung 
und Ehrenamt 

22.01.2026 Ö 

Verwaltungsausschuss 10.02.2026 N 
Rat der Hansestadt Lüneburg 12.02.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Antrag von Blist e.V wird entsprechend der Sozialfondsrichtlinie wegen Nichteinhaltung der 
Frist abgelehnt. 
 
Geänderter Beschlussvorschlag aus der Sitzung des Ausschusses vom Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Ehrenamt vom 22.01.2026: 
 
Von der Sozialfondsrichtlinie wird für den Antrag von Blist e.V hinsichtlich der Antragsfrist 
abgewichen. Der beantragte Zuschuss in Höhe von 1.300,00 € wird bewilligt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 (VO/11594/24) die 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Vereine, Verbände und sonstige 
Organisationen (Sozialfondsrichtlinie-SozFRL) beschlossen. 
 
Der Umfang der Fördermittel aus dieser Förderrichtlinie ist auf die im Haushalt 
festgeschriebene Summe begrenzt und beträgt mindestens 70.000 €. Sie zielt darauf ab, dass die 
Förderung primär denjenigen Vereinen, Verbänden und Organisation zugutekommt, die auf 
diese Mittel angewiesen sind, um ihre sozialen Projekte und Maßnahmen erfolgreich 
durchzuführen.  
 
Die Richtlinie bestimmt, dass Anträge im Rahmen dieser  Förderrichtlinie bis zum 31.08. des 
Vorjahres gestellt werden müssen. Nachträglich eingehende Anträge werden nicht mehr 
berücksichtigt. 
 
Der Antrag von Blist e.V. ist am 01.12.2025 bei der Hansestadt Lüneburg eingegangen. Beantragt 
für das Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 1.300 €. 
Der Antrag von Blist  e.V. auf eine Förderung nach der Sozialfondsrichtlinie für das Jahr 2026 ist 
am 01.12.2025 und damit verspätet eingereicht worden. Aufgrund der Vorgaben der Richtlinie 
kann der Antrag damit nicht im regulären Verfahren berücksichtigt werden. Eine Abweichung 
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zur Förderrichtlinie ist durch den Rat zu beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Rat 
einen Deckungsvorschlag für die zu erbringenden Mittel machen muss. Ggf. bedeutet die 
Gewährung zusätzlicher Mittel die Absenkung der hauswirtschaftlichen Sperre.  
 
Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt am 
18.11.2025 wurde über einen verfristeten Antrag beraten und eine Empfehlung zur Auszahlung 
ausgesprochen (BV/12164/25); der zur Verfügung stehende Mittelansatz ist vollständig 
ausgeschöpft. Der Rat hat am 11.12.2025 zudem eine Ausnahme sowohl hinsichtlich der 
Antragsfrist als auch des Fördervolumens beschlossen. Der Mittelansatz der Sozialfondrichtlinie 
ist bereits um 5.762,40 € überschritten. 
 
 
 
 

Ausgaben / Einnahmen: 
 

Zur Umsetzung der Maßnahme  Aktuelles 
HH-Jahr 

HH-Jahr 
+ 1 

HH-Jahr 
+ 2 

HH-Jahr 
+ 3 

HH-Jahr 
+ 4 

HH-
Plan 

     Investiv 

Lt. 
Vorlage 

     

HH-
Plan 

 - 70.000    

Auszahlungen/ 
Aufwendungen 

Ergebnis-
haushalt 

Lt. 
Vorlage 

     

HH-
Plan 

     Sachaufwand  

Lt. 
Vorlage 

     

HH-
Plan 

     

Folgekosten 
(ERGHH) 

Personal-
aufwand  

Lt. 
Vorlage 

     

HH-
Plan 

     Investiv 

Lt. 
Vorlage 

     

HH-
Plan 

     

Einzahlungen/ 
Erträge 

Ergebnis-
haushalt 

Lt. 
Vorlage 

     

 

Finanzielle Mittel sind haushaltsrechtlich gesichert:   nein 
 
 

 
Beschlussfassung vorbehaltlich der kommenden HH-Planung:  nein 
 
Personelle Auswirkungen / Auswirkungen auf Stellenplan:  nein 
 

 
 
 
Anlage/n 
 
Anlage 1: Blist e.V. Antrag Zuschuss 28.11.2025 (öffentlich) 
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BLIST e.V. Lüneburg
Verein zur Förderung der Interessen von:
Bisexuellen, Lesben, Intersexuellen, Schwulen und Transgendern

BLIST e.V. * Gaitenstr. 114 A * 21335 Lünebure

Lüneburg

Eing 01. DEZ. 202 5
An die

Stadt Lüneburg
Fachbereich Familie und Bildung
Fachstelle 501, Zimmer 22
z. Hd. Frau Daniela Krüger

Klosterhof

21335 Lüneburg

.  . An;. . Gartenstr. 114 A

c/o Johnson

21335 Lüneburg

Nr. .

Tel; 0049 171 3143132

Tel: 0049 1590 6219130

Fax: 0049 4131 3 10 40

Email: blistev^posteo.de
Web; blistev.blogspot.com

Lüneburg, 28.11.2025

Zuschuss aus dem Sozialfond der Stadt Lüneburg

Sehr geehrte Frau Krüger,

Für das laufende Jahr haben wir den beantragten Zuschuss in Höhe von € 900,00
dankend erhalten.

Seit 2014 haben wir immer den gleichen Betrag beantragt. Kosten, auch durch die
Inflation, sind in diesen 12 Jahren außerordentlich gestiegen.
Für das kommende Jahr 2026 möchten wir deshalb einen Antrag auf einen Zuschuss in
Höhe von € 1.300,00 steilen.
Das Geld wird wie in der Vergangenheit für Aktionen unseres gemeinnützigen mildtätigen
Vereins in der Stadt Lüneburg, z.B. Queer Cinema, Kopefest bzw. Sülfmeistertage,
Selbsthilfegruppentag im Glockenhaus/Rathausmarkt, Wahl der 4. Queeren Majestät und
für außergewöhnliche Anschaffungen verwendet.
Gerne können Sie sich über unsere Arbeit auf unserer Webseite blistev.bloqspot.com

ausführlich informieren.

Über eine erneute Bewilligung würden wir uns sehr freuen und hoffen auf eine positive
Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen

BLIST e.V. Lüneburg

BirgerAlohnson / Vorstand / Kassenwart

BLIST e.V. Lüneburg VR 1574 Amtsgericht Lüneburg,
Vertretungsberechtigt: Ben Andrew Dörbandt * Biiger Johnson * Petra Jurisch

Bankverbindung: Sparda Bank Hamburg IBAN: DE21206905000007510489  BIG: GENODEFISI1
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